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Erste Hilfe in den Lehrplan – Lebensrettung in der Flä-
che stärken

I.	 Der Landtag stellt fest, dass
1.	 nach Angaben des Vereins Deutscher Rat für Wiederbelebung - 

German Resuscitation Council etwa 70.000 Menschen in Deutsch-
land pro Jahr an einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand ster-
ben;

2.	 das Überleben nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand erwiesener-
maßen um das Zwei- bis Vierfache erhöht werden kann, wenn 
Laien Wiederbelebungsmaßnahmen anwenden;

3.	 lediglich eine Minderheit der Bevölkerung ausreichend über le-
bensrettende Sofortmaßnahmen informiert und in ihrer Anwen-
dung geübt ist;

4.	 es in Deutschland keine gesetzliche Verpflichtung zum Wieder-
belebungsunterricht gibt;

5.	 Wiederbelebungsunterricht in Thüringen nur auf Antrag der Schu-
len durchgeführt wird;

6.	 die freiwilligen Angebote zum Wiederbelebungsunterricht bei den 
Thüringer Schulen nur auf geringe Akzeptanz treffen, sodass nur 
eine verschwindend kleine Minderheit der Schüler in lebensret-
tenden Sofortmaßnahmen unterrichtet wird.

II.	 Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
1.	 Erste-Hilfe-Unterricht, insbesondere Wiederbelebungsunterricht, 

im Umfang von zwei Schulstunden pro Jahr ab der 7. Klasse ver-
pflichtend in den Lehrplan aufzunehmen;

2.	 Kooperationen mit regionalen, gemeinnützigen Rettungsorgani-
sationen derart auszubauen, dass eine regelmäßige und flächen-
deckende Unterrichtung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen lo-
gistisch ermöglicht wird.

Begründung:

Der plötzliche Herz-Kreislauf-Stillstand ist die dritthäufigste Todesursa-
che in Deutschland. Gerade Thüringen hat hier eine der höchsten Mor-
talitätsraten in Deutschland, wie der Landtag bereits per Beschluss in 
der Drucksache 7/9969 festgestellt hat. Unter Experten ist unbestritten, 
dass Wiederbelebungsversuche durch geschulte Laien bis zum Eintref-
fen des Notarztes die Überlebenschance in Notfällen deutlich erhöhen. 
Doch laut einer Studie des Deutschen Roten Kreuzes beginnt nur knapp 
die Hälfte der Laien in Notfallsituationen mit der Anwendung lebensret-
tender Sofortmaßnahmen. Über ein Drittel der Deutschen fühlt sich nicht 
in der Lage, Wiederbelebungsversuche durchzuführen.

A n t r a g

der Fraktion der AfD
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Die Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen ist sicherer und 
erfolgreicher, wenn diese schon früh erlernt und regelmäßig geübt wer-
den. Bereits im Jahr 2014 empfahl der Schulausschuss der Kultusmi-
nisterkonferenz daher, Wiederbelebungsunterricht im Umfang von jähr-
lich zwei Unterrichtsstunden ab der 7. Klasse einzuführen. Die meisten 
Länder, darunter auch der Freistaat Thüringen, haben in Folge dieser 
Empfehlung freiwillige Modellprojekte eingeführt. Der Verein Deutscher 
Rat für Wiederbelebung - German Resuscitation Council betrachtet diese 
Maßnahmen jedoch als unzureichend. Daten aus Thüringen unterstüt-
zen diese Einschätzung. Wie aus einer Antwort der Landesregierung in 
der Drucksache 8/1383 hervorgeht, nahmen im Jahr 2024 gerade ein-
mal 28 Thüringer Schulen an den Schulungsangeboten regionaler Hilfs-
organisationen teil. Aufgrund ähnlicher Erfahrungen hat der Landtag des 
Landes Niedersachsen im Jahr 2025 beschlossen, Wiederbelebungs-
unterricht fest in die Lehrpläne der Fächer Biologie und Naturwissen-
schaften zu integrieren.

Die Landesregierung ist gefordert, diesem Vorbild zu folgen, damit die 
Schüler des Freistaats  Thüringen auch über ihre Schulzeit hinaus in die 
Lage versetzt werden, in Notfallsituationen erste Hilfe zu leisten. Nebst 
Prävention und dem Ausbau medizinischer Infrastruktur ist es für die Ge-
sundheit unserer Gesellschaft wichtig, dass Laien lebensrettende So-
fortmaßnahmen sicher durchführen können.

Für die Fraktion:

Muhsal
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